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RS OGH 1995/1/24 13Os181/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1995

Norm

StGB §12

StGB §16

Rechtssatz

Für alle im § 12 StGB genannten Täterformen ist (strafbefreiender) Rücktritt vom Versuch möglich, solange die Tat

nicht vollendet ist. Für den Bestimmungstäter (§ 12 zweiter Fall StGB) ist dafür nicht seine (allenfalls schon

abgeschlossene) Bestimmungshandlung maßgeblich, sondern die Tat, zu der er angestiftet hat.
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